
1

Amtsblatt
der Gemeinde Schwielowsee

Schwielowsee, 25. Juli 2018       Nr. 07                   Jahrgang 15        Auflage: 6.000 Expl.

Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen

Protokoll der Sitzung der Gemeindevertretung Nr. 04/2018 vom 04.07.2018 Seite 1

Öffentliche Bekanntmachung
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Schwielowsee Seite 24
- Hinweis zum Widerspruchsrecht Seite 24

Einladung zur Sitzung des Ortsbeirates Geltow am 20.08.2018, 19.00 Uhr Seite 25

Einladung zur Sitzung des Ortsbeirates Ferch am 21.08.2018, 19.00 Uhr Seite 25

Einladung zur Sitzung des Ortsbeirates Caputh am 22.08.2018.2018, 19.00 Uhr Seite 25

Öffentliche Bekanntmachungen 
- des Satzungsbeschlusses der Entwicklungssatzung „Heideberg“, gemäß § 34, Abs. 4 Nr. 2 BauGB, OT Ferch Seite 25
- über das In-Kraft-Treten der Änderung des Bebauungsplan Nr. 3/1 „Am Steineberg“ in zwei Teilbereichen, OT Caputh Seite 27

Widmungsverfügung „Gertrud-Feiertag-Weg“ Seite 29

Öffentliche Bekanntmachung 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Ausschreibung von Masseland im Bodenordnungsverfahren „Kammeroder Obstplan“
Verf.Nr. 1/013/C Seite 30

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntgabe des Nachtrages 1 zum Bodenordnungsplan und Ladung zum Anhörungstermin zum Bodenordnungsverfahren 
„Kammeroder Obstplan“, Az 1/013/C Seite 31

Information über Bauarbeiten und Straßensperrungen in der Weinbergstraße und im Spitzbubenweg Seite 32

Gemeindevertreter, sowie die Vertreter der Verwaltung und die anwe-
senden Bürgerinnen und Bürger.

TOP 2
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesen-

heit und Beschlussfähigkeit

Die Ordnungsmäßigkeit der Ladung wird festgestellt. Die Beschluss -
fähigkeit ist mit der Anwesenheit mit 16 von 23 Gemeindevertretern,
einschließlich der Bürgermeisterin gegeben (siehe Anwesenheitsli-
ste).

Herr Hüller wird verspätet an der Sitzung teilnehmen.

TOP 3
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Büchner bittet um Beachtung der jedem Gemeindevertreter vor-
liegenden Austauschunterlagen. Zum TOP 9: Anhang 2 - unterschrie-
bener Städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Schwielowsee

Protokoll der Sitzung der
Gemeindevertretung Nr. 04/2018

vom 04.07.2018

Gemeinde Schwielowsee
Niederschrift zur Sitzung Öffentliche Sitzung 04/2018 der 

Gemeindevertretung Schwielowsee 
Sitzungstermin: Mittwoch, 04.07.2018, 19:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal EG, 

Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee

Öffentlicher Teil

TOP 1
Begrüßung

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Schwielowsee, Herr Büch-
ner, eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung. Er begrüßt die anwesenden
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und dem Investor. Zum TOP 14: überarbeitete Beschlussvorlage. Er
bittet um entsprechende Zusortierung.
Des Weiteren erhalten alle Gemeindevertreter die Briefantwortkopien
an die BI Wildpark West vom 04. Juli 2018 und an Herrn Wessel vom
04. Juli 2018.

Frau Dr. Berlin stellt den Antrag zur Aufnahme eines zusätzlichen 
Tagesordnungspunktes „Diskussion zum Umgang mit den Bürgeri-

nitiativen und den Bürgerinitiativen mit der Gemeindevertretung und

der Verwaltung“.

Nach kurzer Diskussion bittet Herr Büchner um Abstimmung zum
Antrag.
Abstimmungsergebnis:
15 Jastimmen 0 Neinstimmen 1 Enthaltung

Der zusätzliche Tagesordnungspunkt wird als TOP 17 aufgenommen,
der TOP 17 (alt) Anfragen wird als TOP 17.1 in der Tagesordnung ge-
führt.

Herr Büchner bittet um Abstimmung zur erweiterten öffentlichen Ta-
gesordnung.

Abstimmungsergebnis:
16 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  

TOP 4
Bestätigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift 

vom 09.05.2018

Frau Stoof bittet im TOP 18, Abs. 2, Satz 2, um Streichung „…und
auch Chemiewaffen…“ da diese bereits verboten sind.
Die Gemeindevertreter stimmen der Streichung einstimmig zu.
Es besteht kein weiterer Änderungsbedarf.
Herr Büchner bittet um Abstimmung zur Bestätigung der geänderten
öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 09.05.2018.

Abstimmungsergebnis:
14 Jastimmen 0 Neinstimmen 2 Enthaltungen  

TOP 5
Informationsvorlage - Bericht der Bürgermeisterin für die 

Sitzung der Gemeindevertretung am 04.07.2018
IV-2018/524

Der Bericht der Bürgermeisterin für die Sitzung der Gemeindevertre-
tung vom 04.07.2018 wurde unter TOP 5 wie folgt versandt:

Informationen aus dem Kultur- und Tourismusamt

Weißes Fest am 07. Juli 2018
Da das erste Weiße Fest im letzten Jahr großen Anklang gefunden hat,
wird auch in diesem Jahr wieder an allen Uferpromenaden (Gemünde
Caputh, Seewiese Ferch und unterhalb der Kirche Geltow) das öffent-
liche Picknick in Weiß vom Kultur- und Tourismusamt organisiert. Es
erwarten die Gäste wieder an allen Orten Musik und diesmal sogar
Tanz! Mit Unterstützung der Fördervereine der Feuerwehren in Ca-
puth und Ferch, dem Förderverein der Meusebach-Grundschule und
der Kita in Geltow ist auch für Verpflegung gesorgt, falls der Pick-
nickkorb schon leer gegessen oder noch Getränkenachschub benötigt
wird. (Plakat)

KreativHerbst vom 11.-28. Oktober 2018
Nachdem die Gesundheitswoche erfolgreich abgeschlossen wurde,
geht es nun an die Vorbereitung des KreativHerbstes im Oktober. Wir
konnten knapp 40 verschiedene Angebote zum selbst aktiv und krea-
tiv werden aus unserem Gemeindegebiet zusammentragen. Dabei fin-

den sich neben den bekannten Kultur- und Kreativstätten auch viele
neue Gesichter und Themen. Der darüber informierende Flyer-Kreati-
vHerbst 2018 wird Anfang Juli zur Verteilung bereit stehen.

Neues Corporate Design für Kultur- und Tourismusamt
In Anlehnung an das Gemeinde Logo wurde für die touristische Ver-
marktung der Gemeinde Schwielowsee ein neues Logo entwickelt,
das künftig als Briefpapier, für Veröffentlichungen, Printmedien und
Webauftritt des Kultur- und Tourismusamtes Schwielowsee verwen-
det werden soll. Auch Aufkleber werden damit gestaltet.

Fotoshooting
Da unser Fotoarchiv für die Erstellung verschiedenster Werbemaß-
nahmen mehr aussagekräftige Bilder mit regionalem Bezug braucht,
werden wir im Rahmen des WIR-Budgets und in Kooperation mit der
Potsdam Marketing und Service GmbH ein 2-tägiges Fotoshooting
am Schwielowsee durchführen. Die umfangreiche Vorbereitung, Erar-
beitung der Motivvorschläge und Briefing zum Thema Bildsprache
Schwielowsee erfolgt durch das Kultur- und Tourismusamt. 

Besucherzahlen Touristinformation
Mit Saisonbeginn konnten in der Touristinformation in Caputh wieder
eine große Anzahl von Gästen in der Touristinformation begrüßt wer-
den. So sind die Besucherzahlen Januar bis Juni 2017 von 2233 auf
2637 im gleichen Zeitraum 2018 angestiegen. Die meisten Besucher
werden in den Monaten Juni, Juli und August erwartet.

Fontane-Jahr 2019 „Fontane am Schwielowsee“
Zusammen mit der Stadt Werder (Havel) wird das Kultur- und Touris-
musamt im Rahmen des gemeinsamen Kulturland-Brandenburg-
Projektantrages eine Audiotour rund um Schwielowsee und Werder
entwickeln. Neben dem Landkreis Potsdam-Mittelmark (Fr. Patzer)
und dem Cultura e.V. (Antragsteller) sind weitere Projektpartner mit
jeweils eigenen Projekten: die Stadt Werder, die Gemeinde Schwielow -
see, die Heimatvereine Caputh, Geltow und Petzow, die Fercher Obst-
kistenbühne, das Schloss Caputh und die Stadtgalerie Werder.
Eine Förderung des unter dem Dach des Cultura e.V. eingereichten
Projektes zu „Fontane am Schwielowsee“ ist durch Kulturland Bran-
denburg und den Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie weiteren För-
dermittelgebern in Aussicht gestellt. Die Gemeinden Schwielowsee
und Werder sollten dazu einen Eigenanteil von je 10.000 Euro bei-
steuern.

Fontane-Radroute
Der LAG Havelland und der LAG Regionalentwicklung Ostprignitz-
Ruppin e.V. beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ha-
velland und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin eine rad-touristische
„Fontane-Route“ umzusetzen. Weitere Projektpartner sind der TV
Havelland, der TV Ruppiner Seenland und der Landkreis Potsdam-
Mittelmark. Die Route soll von Neuruppin (Hauptveranstaltungsort
des Fontane-Jubiläums) durch die o.g. Landkreise bis zur Stadt Pots-
dam verlaufen. Im Rahmen des Projektes „Fontane-Route“ wird eine
kultur-touristische (Rad)Route mit Stelen/Tafeln zu Fontanes Schilde-
rungen entwickelt und die Vermarktung dieser Route vorbereitet wer-
den.
Die Radroute führt über den Havelradweg von Werder kommend auch
nach Geltow und von dort weiter nach Potsdam. Wir haben zusammen
mit dem TV HVL und Landkreis PM Interesse bekundet an dem Pro-
jekt teilzunehmen und an unseren Fontaneorten (Geltow und Caputh)
auch eine der Stelen aufzustellen, um auf die Radroute und den Fon-
tanebezug in Schwielowsee hinzuweisen. Nach derzeitigem Stand der
Planungen würden Kosten von ca. 5.000 Euro entstehen, die zu 75%
aus dem Projekt getragen werden. Die Fördermittelanträge sollen im
September 2018 gestellt werden.
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Informationen aus dem Fachbereich Zentrale Steuerung
Einwohnermeldeamt / Stand 31.05.2018 

Standesamt / Stand 25.06.2018

Standesamt Schwielowsee:
- 39 Eheschließungen (27 im Trauzimmer Ferch, 11 im Schloss und

1 Nachbeurkundung Ausland)
- 29 Sterbefälle
- 4 Geburten (1 Hausgeburt und 3 Nachbeurkundungen Ausland)

Wohnungswesen: 10 WBS

Friedhofswesen: 
- 13 Beisetzungen (2 x Urne, 11 x UGA Waldfriedhof Ferch)

Bereich Jugendarbeit  

Gemeindesozialarbeit:
Die Online Befragung „Deine Stimme! Deine Meinung!“ für Kinder
und Jugendliche aus Schwielowsee im Alter von 6 bis 18 Jahren war
im März 2018 abgeschlossen.
Am 04. Juni 2018 wurden die Ergebnisse von Frau Töpfer und Frau
Borowski im Kultur- und Sozialausschuss präsentiert.
Aus der Befragung ergeben sich zahlreiche Wünsche, die in Form ei-
ner „Wunschliste“ an die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschus-
ses übergeben wurden.
Das Team Gemeindesozialarbeit arbeitet an einer Folgeveranstaltung
zur Online Befragung. Entsprechend einem häufig genannten Wunsch
ist ein „Parcours“ im Rahmen eines „Partizipationstages“ mit ansch-
ließendem Workshop für Kinder und Jugendliche geplant. Im Works-
hop sollen die Themen, die sich aus der Online Befragung ergeben be-
arbeitet und Ideen entwickelt werden, wie mit den Wünschen weiter
verfahren, bzw. wie diese umgesetzt werden können.

Das 7. Treffen des „Team Gemeindesozialarbeit“ fand am 13.06.2018 statt. 
Dieses war das letzte Beratungsmodul im Rahmen der Analyse.

Die vier angestrebten Module staffelten sich wie folgt
1. Bestandsaufnahme/was wollen wir/erwarten wir von der Analyse

(08.11.2017)
2. Entwicklung Beteiligungsschritt für  Kinder und Jugendliche

(13.12.2017)
3. Thema Beteiligung/Befragung und Entwicklung Leitbild Ge-

meindesozialarbeit (14.02.2018)
4. Auswertung und Analyse/ Weiterarbeit Leitbild (18.04.2018)

Aufgrund von verändertem Stundenumfang der einzelnen Beratungs-
module konnte eine zusätzliche Beratung mit einem Stundenumfang
von drei Stunden mit dem externen Berater in Anspruch genommen
werden (13.06.2018).

In dieser letzten Beratung wurde das Leitbild/Konzept ausgearbeitet
und wird nun im Anschluss der Beratungsmodule bis Ende Juni vom
Team Gemeindesozialarbeit fertig gestellt.

Aus dem Bereich Kita/Schule Stand 01.06.2018
Schulen
VHG „Albert Einstein“ OT Caputh

01.06.2018 
In der integrierten Kindertagesbetreuung sind 288 Kinder angemeldet.
davon 261 normale Betreuung, 19 mit Frühbetreuung, 6 x mit Spätbe-
treuung, 
1 x mit Früh-und Spätbetreuung und 
1 x nur Frühbetreuung 

VHG „Meusebachgrundschule“ OT Geltow

01.06.2018 
In der integrierten Kindertagesbetreuung sind 167 Kinder angemeldet.
davon 149 normale Betreuung, 16 mit Frühbetreuung und 2 x mit
Spätbetreuung

Kita
In unseren Kitas werden:

Kita „Schwielowsee“ OT Caputh
01.06.2018          
48 Krippen- und 148 Kindergartenkinder betreut            
gesamt: 196 Kinder

Kita „Birkenhain“ OT Ferch
01.06.2018          
32 Krippen- und 79 Kindergartenkinder betreut             
gesamt: 111 Kinder

Kita „Villa Sonnenschein“ OT Geltow
01.06.2018         
31 Krippen- und 105 Kindergartenkinder betreut             
gesamt: 136 Kinder

Kinder die außerhalb der Gemeinde betreut werden
01.06.2018    
110 Kinder werden in Potsdam und Berlin betreut, davon 13 Krippen-
kinder, 47 Kindergartenkinder und 50 Kinder im Hort

01.06.2018     
25 Kinder werden in anderen Gemeinden des LK PM betreut, davon 2
Krippenkinder, 8 Kindergartenkinder und 15 Kinder im Hort

Kinder unter einem Jahr (geboren zwischen 01.06.2017 – 01.06.2018)

OT Caputh 22 Kinder
OT Ferch 25 Kinder   } gesamt:  85 Kinder
OT Geltow 38 Kinder

Tagespflege
01.06.2018     
22 Kinder werden derzeit von Tagesmüttern betreut. davon 14 Krip-
penkinder, 1 Kindergartenkind und 7 Einzelfälle

Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Aktuell liegen uns für den Monat Mai 2018, 8 Kostenübernahmeer-
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klärungen vom Landkreis PM für die Teilnahme von Kindern an einer
gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung vor.

Informationen aus dem Fachbereich Finanzen

Haushalt:
Der Jahresabschluss 2013 wurde erstellt. Der Antrag auf Prüfung
gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf wurde am  13.02.2018 beim Landkreis
Potsdam-Mittelmark, Rechnungsprüfungsamt gestellt. Die Prüfung
wird im Juni/Juli 2018 erfolgen.

Zur Unterstützungsleistung „Erstellung der Jahresabschlüsse 2014
bis 2016“ wurde der Auftrag nach erfolgter Ausschreibung an das
Büro Institut für Public Management (kurz IPM), Boxhagener Straße
119, 10245 Berlin erteilt. Der Jahresabschluss 2014 soll bis zum
31.08.2018 erstellt werden. Dies ist abhängig vom Abschluss der In-
ventur.
Am 21.06.2018 fand das 1. vorbereitende Gespräch mit dem Büro
IPM statt. Es wurden die Arbeitsschritte zur Erstellung des JAB 2014
besprochen. Die Bearbeitung des JAB 2014 beginnt am 03.07.2018.
Es sind bereits für Juli 5 weitere Termine vereinbart. Die Anlagen-
buchhaltung wird als erster Schritt abgestimmt und fertiggestellt.
Am 22.06.2018 wurden alle gemeindlichen Einrichtungen, die Orts-
vorsteher und alle Mitarbeiter aufgefordert, die Zuarbeit zum Haus-
halt 2019 und für die Planansätze 2020 bis 2022 bis zum 31.08.2018
dem SG Finanzen zu übergeben. 
Aufgrund der bereits bis Juni 2018 erfolgten Nachbewilligungen von
außer-und überplanmäßigen Ausgaben wurde noch einmal mit Nach-
druck auf eine ordnungsgemäße Haushaltsplanung verwiesen. Die
Anträge sind auf  Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung und Notwen-
digkeit und Dringlichkeit zu überprüfen. Es ist auf die Umsetzung des
Sparsamkeitsprinzips zu achten. Der beschlossene Finanzplan 2019
bis 2021 hat Vorrang in der Umsetzung, des Weiteren ist die Liste der
bisher nicht geplanten Maßnahmen bei der Beantragung für das neue
Haushaltsjahr zu beachten, da diese Liste bereits den Rahmen für die
nächsten Jahre vorgibt.

Zurzeit werden die Gebührenkalkulationen für Schmutzwasser in
den OT Caputh und Geltow überprüft. Die Ergebnisse werden der
Gemeindevertretung in der Sitzungsfolge nach der Sommerpause vor-
gestellt und zur Beschlussfassung gebracht.
Es haben erste Gespräche zur rechtlichen Prüfung der Übertragung
der Aufgabe der Abwasserentsorgung der Ortsteile Caputh und Gel-
tow auf einen Dritten stattgefunden. Es wird dazu ebenfalls in der
nächsten Sitzungsfolge eine Vorlage geben.

Informationen aus dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft:
In der Beratung des FWA am 13.06.2018 wurde durch Herrn Milde,
IT-Verantwortlicher der Gemeinde, eine Präsentation, basierend auf
einem Fragenkatalog des FWA, durchgeführt. 
Ziel war es, in einer übersichtlichen Darstellung und einem kompak-
ten Vortrag zu hören, wie in der Verwaltung (umfassend mit allen
angegliederten Einrichtungen) durch Einsatz von Technik und Pro-
grammen gearbeitet wird. Der Finanzausschuss wollte erfahren, wie
die Verwaltung jetzt aufgestellt ist und wie Erfordernisse in der na-
hen und fernen Zukunft durch den Einsatz von IT gelöst werden
können. Standards, Nutzerakzeptanz, Vereinfachung der Arbeit und
der Arbeitsabläufe, Einmalerfassung und Mehrfachnutzung, Flexi-
bilisierung von Abläufen und Arbeitsinhalten stellen den „roten Fa-
den“ des kurzen Fragenkatalogs dar, der abgearbeitet wurde. Die
Präsentation ist als Anlage zum Protokoll des FWA im Allris veröf-
fentlicht.

In der Beratung wurde der Tagesordnungspunkt „Einrichtung eines
Naturfriedhofes auf dem Waldfriedhof Ferch“ von der Verwaltung
von der Tagesordnung genommen. Die Verwaltung wird sich mit den
Betreibern der Friedhöfe in Schwielowsee ins Benehmen setzen, um

sich zur Friedhofskultur in Schwielowsee, den vorhandenen Kapa-
zitäten und zur Öffnung für neue Bestattungsmöglichkeiten zu bera-
ten. Des Weiteren werden inhaltliche Prüfungen zur Vorlage durchge-
führt. Es ist zudem zu prüfen, ob die Gemeinde einen solchen Natur-
friedhof selbst betreiben sollte, und ob sie dazu auch in der Lage ist
bzw. unter welchen Umständen sie dies leisten könnte.
Die weitere Prüfung erfolgt gemeinsam durch die Fachbereiche Zen-
trale Steuerung und Finanzen.

Kaufmännisches Gebäudemanagement:
Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom
11.12.2017 wurde die Ausschreibung von Ökostrom für die Jahre
2019/2020 vorbereitet. Um die Qualitätsanforderungen des European
Energy Award (EEA) zu erfüllen, wurde zusätzlich zur Stromliefe-
rung aus erneuerbaren Energien eine Neuanlagenquote in das Lei-
stungsverzeichnis festgeschrieben. Demgemäß müssen mindestens 30
% der gelieferten erneuerbaren Energie aus Anlagen stammen, die im
Kalenderjahr des Lieferbeginns nicht länger als 6 Jahre in Betrieb
sind. Die Bekanntgabe der europaweiten Ausschreibung erfolgte am
04.04.2018, die Angebotsfrist endete am 07.05.2018. Im zweiten
Schritt wird dann im Rahmen einer elektronischen Auktion über den
Zeitraum vom 11.05. bis zum 31.07.2018 der Preis ermittelt.
Die Ergebnisse der Ausschreibung werden der Gemeindevertretung in
der nächsten Sitzungsfolge bekanntgegeben. Aufgrund des veränder-
ten Preisgefüges auf dem Markt, gehen wir von höheren Stromkosten
für die Straßenbeleuchtung und den gemeindlichen Gebäude aus. 

Die Instandsetzungen/Instandhaltungen und Neubaumaßnahmen des
Gebäudemanagements in den OT Ferch, Caputh und Geltow ersehen
Sie aus den Fortschrittsberichten.

Liegenschaften:
Gemäß Verkaufskonzept der Gemeinde und derzeitiger Beschlusslage
werden die Abschlüsse der Kaufverträge vorbereitet und abgearbeitet.
Zurzeit ist der Abschluss von Erbbaurechten für Erholungsflächen
u.a. im Bereich Flottstelle und Ferch in der Vorbereitung.

Gebietsänderungsvertrag Landeshauptstadt Potsdam und Ge-
meinde Schwielowsee
Am 30.05.2018 wurde durch die Landeshauptstadt Potsdam der An-
trag an das Ministerium des Innern und für Kommunales auf Erteilung
einer Genehmigung zur freiwilligen Gebietsänderung im Land Bran-
denburg nach § 6 Absatz 2 i.V.m. § 124 Absatz 3 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg gemäß Gebietsänderungsvertrag
zwischen der Gemeinde Schwielowsee und der Landeshauptstadt
Potsdam gestellt. Der Antrag wurde auch im Namen der Gemeinde
Schwielowsee gestellt. Wir gehen davon aus, dass die Genehmigung
zeitnah erfolgt.

Informationen aus dem Fachbereich Bauen, Ordnung und Si-
cherheit
Die Fortschrittsberichte aus dem FB BOS sind als Anlagen Caputh,
Ferch und Geltow beigelegt.

OT Caputh
Vhg / iKb Schule Caputh – Bedarfsuntersuchung
Eine Bedarfsuntersuchung durch ein fachkundiges Planungsbüro
(Sander und Hofrichter Architekten, Berlin) hat im ersten Schritt die
derzeitige Situation in der Caputher Grundschule analysiert und den
zusätzlichen Raumbedarf unter Berücksichtigung der perspektivi-
schen Kinderzahlentwicklung nach den Kennwerten des MBJS im
Vergleich zu den Raumbedarfserhebungen der Schulleitung darge-
stellt. Diese ersten Ergebnisauswertungen und Analysen des Pla-
nungsbüros fanden am 09.05.2018 und am 07.06.2018 in der Verwal-
tung statt.
Das Planungsbüro wurde weiterführend beauftragt diese theoreti-
schen Ergebnisse des Bedarfes in einer dem Schulstandort individuell
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angepassten Version zu entwickeln und erste städtebauliche Varianten
als Vorentwurf vorzulegen mit einer Kostenschätzung auf Grundlage
von Baukosten-Kennwerten. Diese Ergebnisse wurden in einem wei-
teren Termin am 26.06.2018 in der Arbeitsgruppe der Schule / Kita
Caputh mit Eltern- und Lehrervertretern und dazu geladenen Fachaus-
schussvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden vom Planungsbüro Sander
+ Hofrichter präsentiert.

Fasanenweg
Die aktualisierten und angepassten Anträge auf wasserrechtliche und
naturschutzrechtliche Genehmigungen für den Strassenausbau des
Fasanenweges wurden eingereicht.

Grundhafter Straßenausbau Schmerberger Weg 1. BA
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee hat in ihrer Sit-
zung am 09.05.2018 folgenden Beschluss gefasst:
„Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Schmerberger Weg, im Ab-
schnitt Friedrich-Ebert-Straße bis zur Kreuzung Spitzbubenweg, auf
50 km/h festzusetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Ver-
kehrsamt und dem Fördermittelgeber punktuell oder temporär eine
Geschwindigkeitsabsenkung auf 30 km/h abzustimmen und durchzu-
setzen.“
Der Landesstraßenbetrieb wurde über die Position der Gemeindever-
tretung informiert. Es erfolgt die Prüfung der Förderung. Nach münd-
licher Information durch den LS, soll im September der Zuwendungs-
bescheid übergeben werden.

Hybridrasenplatz Michendorfer Chaussee
Der Hybridrasenplatz wurde in der 21. KW fertiggestellt. Danach er-
folgt die Anwachsphase bevor er nach der Sommerpause übergeben
und bespielt werden kann.

Baumaßnahme Einsteinstraße in Caputh
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine schmutzwassertechni-
sche Instandsetzung, bei der Arbeiten an den Rohrschächten und am
Abwasserpumpwerk vorgenommen werden.
Der Grund für die Maßnahme ist eine Absackung der Abwasserlei-
tung. Durch diese Absackung ist Gefahr im Verzug, bei der es zu ei-
nem Rückstau bis zu den Anwohnern führen kann.
Für die Maßnahme kommt es zu einer Vollsperrung im Bereich der
Einsteinstraße 2 - 8.
Der Baubeginn ist voraussichtlich im August geplant. In dem Zeit-
raum der Vollsperrung sind die Parkmöglichkeiten in dem Bereich
eingeschränkt.
Die Verkehrsführung wird über den Fußweg zur Gustav Winkler
Straße umgeleitet.
Die Maßnahme wird durch die Firma Berkenkamp + Wüllner GmbH
& CO KG ausgeführt.

Caputher Gemünde
Die Ausschreibung der vorgegebenen Sanierungsleistungen musste
aufgehoben werden (1 unwirtschaftliches Angebot ist eingegangen).
Einige Sanierungsleistungen (z.B. Pflasterarbeiten, Ausbesserung
Promenadengrand) sollen nun über den Rahmenvertrag für Instand-
haltungsmaßnahmen erfolgen. Separat werden im Herbst Ergän-
zungspflanzungen erfolgen.

Druckerhöhung Gasversorger
Zurzeit werden im Ortskern diverse Hausanschlüsse von der NBB er-
neuert, da der Versorgungsdruck erhöht werden soll. Die Arbeiten
werden bis Mitte September fertiggestellt.

OT Ferch
Kita Ferch - Erweiterungsanbau
Der von der Gemeindevertretung beschlossene Entwurf für die ge-
plante Erweiterung der Kita Ferch wird derzeit im Rahmen der Ge-
nehmigungsplanung vom Planungsbüro bearbeitet.

Die Erweiterung umfasst eine Bruttogeschoßfläche von ca. 260 m²
mit 3 Gruppenräumen, 1 Garderobe, 1 Sanitäreinheit für die Nutzung
von 34 zusätzlichen Krippenkindern weiterhin 1 Lager und ein Perso-
nalraum. Die vorläufigen geschätzten Baukosten liegen bei ca.
1.000.000,- €. Laut Planungs- und Bauablaufplan wird der Baubeginn
im März 2019 liegen.
Wichtig aus Sicht der Kitaleitung wäre noch vor Baubeginn (in 2018)
einen Ausweichspielbereich im Außengelände für die Krippenkinder
zu schaffen, auf der schattigen Vorderseite (zum Glindower Weg hin).
Diese Maßnahme wird zur Ausschreibung vorbereitet.

Kunstrasenplatz – Sportplatz Ferch
Der Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz in Ferch ist nach dem beheben
der Mängel in der elastischen Tragschicht fertig gestellt worden. Der
Sportverein hat mit dem Auftragnehmer, der Firma Schmitt GmbH, die
Sanierung der Tragschicht bei Verlängerung der Gewährleistungsfrist
statt der kompletten Erneuerung der Tragschicht vereinbart.

Am 24.05.2018 fand die Abnahme statt. Bis auf die zu hohen Licht-
stärken der Flutlichtanlage, die noch im Nachgang korrigiert wurden,
konnte die Anlage ohne Mängel abgenommen werden. Des Weiteren
wurden auch die mit der Naturschutzbehörde festgelegten Ersatz-
pflanzungen (Bäume) auf dem Sportplatzgrundstück und auf dem
Gelände der Kita Birkenhain abgenommen.
Am 23. Juni, um 14 Uhr, fand die Einweihung des Kunstrasenplatzes
auf dem Sportplatz Ferch statt.

Entlassung LSG
Die Antragsunterlagen wurden gemäß Nachforderungskatalog am
29.03.2018 ergänzt und dem MLUL zugesandt. Wir haben parallel da-
zu um einen Termin gebeten, in dem die einzelnen Flächen noch ein-
mal detailliert erläutert werden können. Das MLUL wird in den
nächst en Wochen nach Prüfung des Antrages einen Termin benennen.

Gewerbegebiet Ferch 
Die Stellungnahme der E-ON Edis lag dem Ortsbeirat bereits vor. Der
WAZV, die Stadt Werder und der Eigentümer der gewerblichen
Flächen an der Petzower Straße haben eine Vereinbarung abgeschlos-
sen zur Abwassererschließung und zum Ausbau der Petzower Straße.
Auf deren Grundlage und mit dem gemeinschaftlichen Interesse aller
Beteiligten, werden wir den WAZV anfragen, ob und in welcher Form
der WAZV eine Erschließung des Gewerbegebietes umsetzen wird.
Wir gehen jedoch davon aus, dass eine konkrete Planung durch den
WAZV erst beauftragt wird, wenn die Menge der tatsächlichen 
Abnehmer analysiert wird.

Zur Zeit bemüht sich Thomas Phillips um eine gewerbliche Fläche im
Geltungsbereich des B- Planes „An der Petzower - Straße“, auch hier
ist abzuwarten, ob der Investor die Fläche tatsächlich erwirbt, bevor
die Erschließung für das Bauvorhaben mitbetrachtet werden kann.

Radweg und Brücken zw. Ferch und Caputh
Nach erfolgter Zusage über die Förderung wurde in der 20.KW die
Genehmigungsplanung allen Behörden zugesandt mit der Bitte um
Stellungnahme und Zustimmung. Voraussichtliche Bauzeit wird im
IV. Quartal sein.

Förderung der touristischen Infrastruktur
Der Zuwendungsbescheid ist im Dezember 2017 eingegangen.
Die öffentliche Ausschreibung wurde auf Grund fehlender Teilnahme
von Baufirmen aufgehoben.
Bei der nachfolgenden beschränkten Ausschreibung ging ein Angebot
ein, welches aber die Bausumme weit überschritt.
Somit wurde auch die beschränkte Ausschreibung aufgehoben. Der
Ortsbeirat wird mit dem Planungsbüro abstimmen, ob ggf. Positionen
gestrichen werden können, um die Baukosten zu mindern und somit
die Fördermittel nicht zu verlieren.
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Fördermittel für Vorhaben „Modernisierung von Teilabschnitten
der Route 4 – Historische Stadtkerne“
Am 27.03.2018 wurde der Zuwendungsbescheid vom Landkreis Pots-
dam-Mittelmark an die Gemeinde übergeben. Gemäß der neuen
Richtlinie aus 2018, wird für die Maßnahme eine 90%-ige Förderung
gewährt. Das bedeutet das ca. 175.000 € mehr Fördergelder zur Ver-
fügung stehen. Z.Zt. wurde die Genehmigungsplanung erarbeitet. In
diesem Fördermittebescheid sind zwei unabhängig voneinander tätige
Planungsbüros zuständig: 
1.) für die Zweiradwegebrücken begleitet das Büro Naumann aus

Potsdam die Maßnahme
und
2.) wird der Teilabschnitt Radweg vom Büro Bahlke geplant und

überwacht.
Die Zuwendung betrug insgesamt 1.326.100€.
Geplanter Baubeginn ist im Herbst, nach dem Fahrradsonntag.

Hoher Weg
Der FB BOS bittet um Verständnis, da das Bauvorhaben zurzeit auf
Grund der personellen Situation im FB BOS ruht.

Müllstandort Hoher Weg
Die APM hat bereits eine Stellungnahme zum möglichen Standort ab-
gegeben, hat uns aber auch den Hinweis gegeben, das nach dem Aus-
bau des Hohen Weges dieser Sammelplatz aus ihrer Sicht nicht geeig-
net ist, da viele Anwohner die Tonnen im Hohen Weg straßenbeglei-
tend anordnen werden.
Der FB BOS bittet um Verständnis, dass aus personellen Gründen mit
der Maßnahme noch nicht begonnen werden konnte.

Antrag auf Vorbescheid – Errichtung eines öffentlichen Park -
platzes „Strandbad Ferch“
Der Antrag auf Vorbescheid wurde seitens der Bauverwaltung an den
Landkreis gestellt mit folgendem Inhalt:
Die Gemeinde Schwielowsee, als Eigentümerin der Flurstücke 231;
120 der Flur 12 der Gemarkung Ferch, möchte durch einen Vorbe-
scheid prüfen lassen, ob die Fläche im Bereich der Dorfstraße und un-
weit des Strandbades Ferch als Parkplatzfläche für ca. 10-15 Pkw-
Stellplätze ausgebaut und für touristische Zwecke genutzt werden
kann. Der gewählte Standort ist teilweise hanglagig und weist im 
Böschungsbereich hauptsächlich untermassigen Baumbestand auf.
Die Parkplatzfläche ist in der Größe so gewählt, dass nur ostseitig ein
Bereich des Hanges mit Bäumen abgetragen und anschließend mit ei-
ner Stützmauer abgefangen wird. Die Parkplatzbefestigung soll mit
Rasengittersteinen erfolgen und ist damit wasserdurchlässig. Gemäß
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung befindet sich das Flurstück im
Außenbereich und Landschaftsschutzgebiet.
Im aktuellen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Grünfläche Wald
nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB ausgewiesen. 

Platzgestaltung „Neue Scheune
Am 12.04.2018 erhielt die Gemeinde ein positives Votum durch die
LAG. In der 2. Stufe wurde ein Fördermittelantrag an das zuständige
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung, mit Posteingang am 02.05.2018, gestellt. Parallel dazu wer-
den erforderliche Stellungnahmen eingeholt. Das beauftragte Pla-
nungsbüro wurde darüber informiert und beauftragt, die Planung fort-
zuführen.

Entwicklungssatzung Heideberg
Die Abwassererschließung wird voraussichtlich im August fertiggestellt.

Sperlingslust
Der Sachstand hat sich seit der letzten GV nicht verändert.

Neubau Nebengebäude FFW Ferch
Der Rohbau wird im Juli fertiggestellt.

OT Geltow
Meusebach-Grundschule Geltow
Nach erfolgtem Abbruch des Heizhauses hat die Fa. Elsterbau GmbH
den Aushub der Baugruben begonnen. Der nicht dokumentierte vor-
gefundene Bestand an alten Versorgungsleitungen im Erdreich, ein al-
tes Schornstein-Betonfundament (15 m³) vom Heizhaus und die Auf-
rechterhaltung der Abwasserleitung der Austeilküche machten zusätz-
liche Maßnahmen notwendig. 
Weiterhin führte das Starkregenereignis vom 25. Mai zur Flutung der
Baugrube. Zur Austrocknung und zukünftigen Baugrundsicherung
musste eine zusätzliche Drainage mit Pumpensumpf auf der Baugru-
bensohle angelegt werden. Weiterhin musste aufgrund des erhöhten
Grundwasserstandes eine Umplanung der Fundamentplatte und aufla-
genbedingt der Einsatz einer Naturschotterschicht im Grundwasser-
bereich erfolgen. Die daraus resultierenden Nachtragskosten liegen in
Summe bereits bei 105.900 €.
Der Aufbau der Fundamentplatte wird nun erst mit ca. 6 Wochen Ver-
spätung beginnen können. Die Kranaufstellung für die Errichtung des
Rohbaus ist am 20.06.2018 erfolgt.
Weitere Ausschreibungen sind für die nächsten Wochen geplant, so
dass der Gesamtkostenvoranschlag für den Erweiterungsneubau und
die Sanierung der Meusebachschule zum 3 Quartal vorliegen kann.
Die bisherigen Ausschreibungen haben, bis auf den Abriss, höhere
Baukosten im Vergleich zu den berechneten Baukosten ergeben.

Raumcontaineranlage Schule / Kita Geltow
Die Baugenehmigung (ohne Baufreigabe) liegt seit dem 17.05.2018
in der Bauverwaltung vor.
Ein Containerhersteller aus Bamberg (Bayern) hat am 25.05.2018 den
Zuschlag für den Kauf der Raumcontaineranlage erhalten. Die techni-
schen Vorabstimmungen (Fenster, Akustikdecken, Farb-Bemusterun-
gen, Elektroausstattungen, etc.) zu den vom Containerhersteller zu
liefernden Einbauten sind umgehend erfolgt.
Diese Raumcontaineranlage soll auf dem Sportplatzareal neben der
Turnhalle bis zum 15.08.2018 übergeben werden. Die Einhaltung des
Termins hängt nun maßgeblich von der Einhaltung der vertraglichen
Liefertermine und von den vorhandenen Termin-Kapazitäten seitens
der abnehmenden Behörden ab.
Die Angebotsergebnisse für die Möblierung und Ausstattung liegen
seit dem 19.06.2018 vor. 
Am Submissionstermin lag ein Angebot vor. Trotz leicht erhöhter Ko-
sten wurde das Angebot angenommen, da die Betreuung der Kinder
oberste Priorität hat.

FFW Geltow – Lagerhalle
Nach den Umverlegungen der Erschließungszufahrt, Baubeginn vor-
aussichtlich in der 23. KW, zur Feuerwehr soll eine reversible Lager-
halle gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus errichtet werden (III.-IV.
Quartal) nachdem alle Umverlegungen der Erschließungen im Zu-
sammenhang mit dem Rewe-Bau in der Hauffstraße erfolgt sind. Als
Übergangslösung hat die Feuerwehr im Januar die Ausrüstungsgegen-
stände, die noch im Heizhaus der Schule Geltow eingelagert waren, in
einem temporär angemieteten Lager-Container untergebracht. 

Park & Ride Parkplatz Baumgartenbrück
Für den Bau des Parkplatzes wurde im Dezember 2017 die Baugeneh-
migung beantragt. Die Befreiung aus dem LSG wurde von der Unte-
ren Naturschutzbehörde in Aussicht gestellt. Im Juli 2018 wird mit der
Erteilung der Baugenehmigung gerechnet. Die Bauausführung kann
ab Oktober erfolgen, außerhalb der Vegetationsperiode.

Umbau Bushaltestellen Caputh und Geltow
Für 2018 wurde ein Fördermittelantrag für den Umbau der Bushalt-
stellen im OT Geltow, GT WW Havelpromenade/Am Wasserwerk
und für den OT Caputh in der Friedrich-Ebert-Str. / Schule und Straße
der Einheit/Schloss jeweils beidseitig beantragt. Der ZWB liegt vor.
Die Umsetzung der Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung.
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Mobilfunkmast Geltow
Seitens eines Netzbetreibers wurde eine erneute Akquiseanfrage ge-
stellt. Hierbei handelt es sich um den straßenseitigen Parkplatzbereich
der Bergmeierei im Ortsteil Geltow (Flur: 1, Flurstück: 214). Nach er-
sten telefonischen Informationen soll der Funkmast im Bereich der
vorhandenen Bäume errichtet werden und somit einen relativ unauf-
fälligen Charakter generieren. Genaue Informationen, sowie Visuali-
sierungen wurden vom Netzbetreiber bereits angefordert. 

Alle Ortsteile
Unwetterschäden
Die Unwetterschäden nach dem Starkregen vom 01.06.2018 in den
Straßenbereichen der Gemeinde Schwielowsee wurden zum größten
Teil beseitigt. Es finden jedoch weiterhin Reparaturen durch die Fir-
ma Lübbe-Fürst statt.

Regeneinläufe
Die Reinigung aller Straßeneinläufe, Arco-Drähn Rinnen, RW-
Sickerschächten und Sandfangschächten in der Gemeinde Schwielo-
wsee wurden ausgeschrieben. In der 26 KW wird eine Firma als An-
sprechpartner ausgewählt. Die Ausschreibung beinhaltet die Wieder-
holung der Reinigung aller Straßeneinläufe im November.

Lärmaktionsplanung
Die 3. Stufe der Lärmaktionsplanung befindet sich in der laufenden
Sitzungsfolge.

Hinweise aus dem Sachgebiet Ordnung und Sicherheit

Eichenprozessionsspinner
Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ist vom 12.05. bis
20.05.2018 erfolgt. Insgesamt wurden 796 Eichen mit dem Wirkstoff
Foray ES gespritzt. Folgende Bereiche waren dabei im Vordergrund: 

OT Ferch Europaradweg R1, 
Mittelbusch bis Autobahnbrücke A10
Mittelbusch Parkplatz
Kita Ferch Gelände und Parkplatz
Am Kiefernwald
Grüner Weg
Lienewitzweg

OT Geltow     Hauffstraße B1, Baumgartenbrück bis zur Ampel
beim Hellwegbaumarkt

OT Caputh     Am Sonnenhang bis Schmerberger Weg

Das Sachgebiet nimmt aktuell jegliche Hinweise zum Befall des Ei-
chenprozessionsspinners auf. 

Am 18.06.2018 hat die Unfallkommission des Landkreises Potsdam-
Mittelmark die geplante stationäre Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlage für das Jahr 2019 in Wusterwitz (vor der Schule) be-
schlossen. Die für 2018 geplante Umsetzung einer Anlage erfolgt von
Ragösen nach Werder (Havel) in die Adolf-Damaschke-Straße. Der
Antrag der Gemeinde in der Hauffstraße ein stationäres Gerät aufzu-
stellen wurde nicht bestätigt. 

Mit Datum vom 26.06.2018 wurden im ruhenden Verkehr bereits
875 Verstöße geahndet. Darunter wurden im OT Caputh 610, im OT
Ferch 126 und im OT Geltow 139 Verstöße festgestellt. 

Geschwindigkeitsreduzierung Tempo 30 in der Schwielowseestraße
OT Caputh
Der Antrag der Anwohner ist am 23.05.2018 in der Verwaltung einge-
reicht worden. Dieser wurde zuständigkeitshalber am 25.05.2018 an die
Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet. Die Anhörungen an den Straßen-
baulastträger sowie an die Polizei sind erfolgt. Es werden aktuell Ver-
kehrszählungen durch den Landkreis vorgenommen. Eine Entscheidung
durch die Straßenverkehrsbehörde steht noch aus. 

Die Ausschreibung für den neuen HLF 20 für die FFW Caputh ist am
25.06.2018 im Vergabemarktplatz Brandenburg veröffentlicht worden.
Die Angebote können bis zum 31.07.2018, 14.00 Uhr, eingereicht werden. 

Frau Hoppe begrüßt die Gemeindevertreter, die Schwielowseeer Bür-

gerinnen und Bürger sowie die anwesenden Gäste und beginnt ihre

Ergänzung zum Bericht der Bürgermeisterin: 

Sie berichtet zu nachfolgendem aktuellen Thema wie folgt:

Information aus dem Fachbereich Bauen, Ordnung und Sicherheit
Kreisstraße Mühlengrund
Die Kreisstraße „ Mühlengrund“ musste auf Grund von dringenden
Kapazitätserweiterungsmaßnahmen an der Gasleitung durch eine
Lichtsignalanlage ab dem 03.07.2018 teilweise gesperrt werden. Die
Maßnahme ließ sich nicht noch weiter verschieben, die Versorgung
der Anwohner wäre im kommenden Winter durch Neuanschlüsse
nicht mehr gewährleistet. Die Bauverwaltung hatte auf Grund des re-
gelmäßig zu erwartenden Entlastungsverkehrs durch die Baustelle auf
der A 10 versucht, die Maßnahme weiter zu verschieben. Die Maß-
nahme soll bis kommenden Freitag, 13.07.2018 abgeschlossen sein.
In der darauf folgenden Woche, will der WAZV 7 abgesackte Schäch-
te im Mühlengrund dem Straßenniveau anpassen. Sollte Entlastungs-
verkehr durch die Baustelle auf der A10 auftreten, werden die Arbei-
ten eingestellt und am nächsten Tag weitergeführt.

Bemerkung:

Herr Hüller nimmt ab 19:11 Uhr an der Gemeindevertretersitzung

teil. Es sind jetzt 17 Gemeindevertreter anwesend.

Anfragen zum Bericht der Bürgermeisterin:
Frau Ladner fragt zur Seite 8, Punkt 2 „Entlassung LSG“ an, wann die
Antragsunterlagen an das MLUL übergeben wurden. Weiterhin bittet
Sie um Akteneinsicht. Frau Murin erklärt, dass die Antragsunterlagen
Ende Oktober bzw. Anfang November 2017 an das MLUL übergeben
wurden. Zur Akteneinsicht bittet Sie Frau Ladner um Terminvereinba-
rung. Am 16.08.2018 findet ein Termin im Ministerium zur Sachla-
generörterung statt.        

TOP 6
Einwohnerfragestunde

Herr Müller fragt wie folgt an:
Wurde die Baugenehmigung für den REWE-Neubau in Geltow erteilt?
Frau Murin informiert, dass die Baugenehmigung noch nicht vorliegt,
Hintergrund ist die Systemumstellung im Landkreises Potsdam-Mit-
telmark.
Warum finden in Wildpark-West im LSG Planierarbeiten der Firma
Richter Recycling statt. Der Umgang von Herrn Bahnemann mit
nach fragenden Bürgern ist nicht akzeptabel.
Frau Murin informiert, dass die UNB des Landkreises benachrichtigt
wurde. Die unangemessene Umgangsweise von Herrn Bahnemann
mit den Bürgern wurde mit Herrn Bahnemann direkt ausgewertet.

Frau Gerber fragt wie folgt an:
Die Initiative „Waldsiedlung Wildpark-West“  bittet um Information,
ob die Gemeinde diese Initiative hinsichtlich der Pflanzung von Bir-
ken im Birkengrund unterstützt.
Frau Hoppe informiert, dass die Anfrage bereits im Rahmen der Beant-
wortung des eingereichten Fragenkataloges (Anlage 1) positiv beantwor-
tet wurde. Eine endgültige Zu- bzw. Absage zu einzelnen Pflanzungsorten
kann erst nach einer Vor-Ort-Begehung erfolgen, da u.a. im Bodenbereich
liegende Versorgungsleitungen berücksichtigt werden müssen.

Frau Witte fragt wie folgt an:
Umsetzung der Baumschutzsatzung im Bereich der historischen Allee
in Wildpark-West, erfolgt hier eine Nachpflanzung.
Herr Büchner informiert, dass auch hier ein Vor-Ort-Termin stattfin-
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den wird. Erst dann kann eine Entscheidung zur evtl. Nachpflanzung
erfolgen. Er weist auf die Einhaltung der Haushaltsdisziplin hin, Maß-
nahmen sind evtl. nicht sofort umsetzbar, werden jedoch nach Auf-
nahme in den Maßnahmeplan sukzessive abgearbeitet.

Frau Fellenberg fragt wie folgt an:
Werden die von den Bürgern geleisteten Ausgleichzahlungen aussch-
ließlich für die Neupflanzung von Bäumen verwendet.
Frau Hoppe verweist auf den bereits beantworteten Fragenkatalog.
Frau Murin ergänzt, das die Ausgleichszahlungen für Neuanpflanzun-
gen von Bäumen und Hecken bzw. Büsche oder Sträucher verwendet
werden. Weiterhin werden Arbeiten, die im direkten Zusammenhang
mit der Neupflanzung entstehen, finanziert (z.B. Pflasteraufnahme,
Wurzelentfernung…).

Frau Dr. Berlin fragt wie folgt an:
Gehört zu diesen Ausgleichspflanzungen auch der Caputher Graben.
Frau Murin erläutert, dass der Caputher Graben aus dem „Grünen
Konto“ - Bilanzkonto saniert werden würde (derzeit finanziert der
Landkreis). Die entsprechenden Mittel für Maßnahmen werden nicht
aus dem Konto für Ersatzpflanzungen genommen.

Herr Sicora erklärt wie folgt:
Er bedankt sich im Namen der Bürgerinitiative bei der Bürgermeiste-
rin sowie der Verwaltung und den Gemeindevertretern für die positive
Entscheidung zur Regelung der Raumnutzung im Bürgerclub Wild-
park-West für die AG Junge Naturfreunde. Weiterhin bittet er um
Kenntnisnahme, dass er mit der einseitigen zum Teil fehlerhaften Dar-
stellung im Havelboten zur Thematik Baumfällarbeiten sowie der AG
Junge Naturfreunde nicht einverstanden ist. Die erfolgte Darstellung
hat dem Ansehen der Heimatzeitung geschadet.

Herr Wessel fragt wie folgt an:
Sein an die Verwaltung gesendetes Anschreiben bittet er zum Proto-
koll zu nehmen. Der Brief wird als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt.
Weiterhin bittet er um Stellungnahme der Gemeindevertreter zur Ant-
wort von Herr Andreas Bothe in der letzten Sitzung der Gemeindever-
tretung  zum Thema Tempo 30 im Schmerberger Weg. Die Wortwahl
war nicht sehr gut gewählt.
Herr Hüller erklärt, dass er als 1. Stellv. Vorsitzender der Sitzung der
Gemeindevertretung vom 09.05.2018 die Äußerung im Rahmen der
Meinungsfreiheit als gerechtfertigt ansieht. 

Herr Büchner bittet abschließend, Fragenkataloge rechtzeitig vor der
entsprechenden Sitzung einzureichen. Eine Beantwortung könnte un-
ter Umständen nicht mehr vollumfänglich erfolgen.

Es werden keine weiteren Anfragen gestellt.

TOP 7
Beschlussfassung zum Lärmaktionsplan Stufe III 

der Gemeinde Schwielowsee
BV-2018/481

Frau Stoof fragt zum Lärmaktionsplan von 2013 an, ob der Wunsch
an der B1 ganztätig Tempo 30 umzusetzen weiter verfolgt wurde.
Frau Hoppe informiert, dass nur der Abschnitt vor der Schule mit
Tempo 30 bewilligt wurde. Das Bemühen der dauerhaften Umsetzung
von Tempo 30 km/h wird weiterhin gegenüber dem LK PM und den
Landesbehörden verfolgt.

Herr Ellguth fragt an, ob für den Lärmaktionsplan Stufe III Messun-
gen der Gemeinde eingereicht wurden. Frau Hoppe informiert, dass
dies noch nicht erfolgt ist. Mit dem Beschluss werden dann eigene
Zählungen ebenfalls mit eingereicht.

Herr Horst Bothe bittet um Kenntnisnahme, dass die Hauffstraße zur-

zeit mit Tempo 30 fast nur zugestaut ist und die Lärm- und Luftbela-
stung überdurchschnittlich hoch sind.

Frau Hoppe erläutert die Hintergründe der erneuten Einbindung der
Stufe II in die Beschlussvorlage.

Beschluss-Nr.: 18-07-46
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Lärmaktionsplan Stufe III
beim zuständigen MLUL (Ministerium für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Landwirtschaft) einzureichen.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Lärmaktionsplan Stufe II
erneut beim zuständigen MLUL (Ministerium für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft) einzureichen. 
Die dargestellten Problempunkte sind neu zu untersuchen und zu kar-
tieren.
Insbesondere sind die Kreisstraßen im Gemeindegebiet  zu untersuchen:
Konkret → Ortslage Caputh K6909; Ortslage Ferch K6907 und
K6909; Ortslage Geltow K6910

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.                 

Abstimmungsergebnis:
14 Jastimmen 2 Neinstimmen 1 Enthaltung  

TOP 8
Beschlussfassung zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

zur Entwicklungssatzung gemäß 
§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB „Heideberg“

BV-2018/479

Es besteht kein Diskussionsbedarf.

Beschluss-Nr.: 18-07-47
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt: 
1. Die zum Entwurf der Entwicklungssatzung „Heideberg“ in der

Fassung vom 28. September 2017 im Rahmen der formellen Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der for-
mellen Beteiligung der Behörden gemäß § 4. Abs. 2 BauGB vor-
gebrachten Anregungen, Einwendungen und Hinweise wurden
zur Kenntnis genommen und geprüft. Die Ergebnisse der Auswer-
tung der Beteiligung (siehe Anlage 1 und 1a) werden zur Kenntnis
genommen und gebilligt. 

2. Der Erschließungsvertrag (Anlage 2) zur Herstellung der SW Lei-
tung und der TW Leitung zwischen dem Vorhabenträger und dem
WAZV wird zur Kenntnis genommen und befürwortet.

3. Die Entwicklungssatzung „Heideberg“ einschließlich der Begrün-
dung i. d. F. vom 22. Mai 2018 (siehe Anlage 3) wird gemäß § 34
Abs. 4 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 28 Abs. 2 Ziffer 9 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung
vom 18. Dezember 2007, zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 10. Juli 2014, als Satzung beschlossen. Die Begründung
zur Entwicklungssatzung wird gebilligt.

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.                

Abstimmungsergebnis:
17 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  
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TOP 9
Beschlussfassung zum 1. Nachtrag zum Erschließungsvertrag
zur Errichtung und Übertragung der Erschließungsanlage im

Bereich der Tagorestraße 2, 4, 6 sowie der Errichtung einer 
Kinderspielplatzanlage im OT Caputh vom 14.12./ 15.12.2016
Hier: Die Errichtung von 62 Gemeinschaftsstellplätzen und 

eines Erdwalls sowie eines Lärmschutzwalls durch den
Erschließungsträger, Festlegung von Maßnahmen des

Artenschutzes sowie 
Ersatzpflanzungen

BV-2018/482

Herr Büchner verweist auf die Tischvorlage und bittet um entspre-
chende Zusortierung.

Herr Lietz fragt an, wie sich die Bedarfe auf Seite 3 der Beschlussvor-
lage - Begründung - errechnen. Frau Hoppe informiert, dass die Be-
darfe die aktuelle Situation darstellen/beinhalten.

Beschluss-Nr.: 18-07-48
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee stimmt

dem Inhalt des 1. Nachtrages zum Erschließungsvertrag zur Er-
richtung und Übertragung der Erschließungsanlage im Bereich
der Tagorestraße 2, 4, 6 sowie der Errichtung einer Kinderspiel-
platzanlage im OT Caputh zu.  Der Erschließungsvertrag vom
14.12./15.12.2016 wurde auf der Sitzung der Gemeindevertretung
am 14.12.2016 beschlossen (Beschluss- Nr. 16-12-71). 
Inhaltlich bezieht sich der 1. Nachtrag zum Erschließungsvertrag
(Anhang 1 mit Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3, Anlage 4, Anlage
5, Anlage 6, Anlage 7, Anlage 8 und Anlage 9) auf die Errichtung
von 62 Gemeinschaftsstellplätzen und eines Erdwalls sowie eines
Lärmschutzwalls durch den Erschließungsträger, die Festlegung
von Maßnahmen des Artenschutzes sowie Ersatzpflanzungen. 

2. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den 1. Nachtrag zum Er-
schließungsvertrag mit dem Erschließungsträger, der Firma
SCHI-BAU Hoch- und Tiefbau GmbH/ vertreten durch den Ge-
schäftsführer Herrn Thomas Schielicke, abzuschließen.

3. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Infrastrukturfolgekos-
tenvertrag zwischen der Firma SCHI-BAU Hoch- und Tiefbau
GmbH/ vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas
Schielicke und der Gemeinde Schwielowsee abzuschließen. 
(Anhang 2)

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.               

Abstimmungsergebnis:
14 Jastimmen 1 Neinstimme 2 Enthaltungen  

TOP 10
Beschlussfassung zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1 „Am Steineberg“ 
in zwei Teilbereichen

BV-2018/483

Frau Ladner erklärt, dass sie dieser Beschlussvorlage nicht zustim-
men werde.
Es besteht kein Diskussionsbedarf.

Beschluss-Nr.: 18-07-49
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt:

1. Die zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1
„Am Steineberg“ in zwei Teilbereichen i. d. F. v. 29. Juni 2016
im Rahmen der formellen Beteiligung der Behörden gemäß § 4

Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen, Einwendungen und
Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und geprüft.

2, Die Ergebnisse der Auswertung des Beteiligungsverfahrens
gemäß Anlage 1 werden zur Kenntnis genommen und gebilligt.

2. Im Ergebnis der formellen Beteiligung der Behörden, der sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden ergab
sich kein Änderungsbedarf (siehe Anlage 1). Geringfügige sonsti-
ge Änderungen oder Ergänzungen der Begründung ergaben sich im
Rahmen der Fortschreibung der Bebauungsplanunterlagen. 
Im Nachgang der Beteiligung der Behörden haben sich die Pla-
nungsziele für den Teilbereich 2 geändert. Der Bebauungsplan
wurde in der Folge überarbeitet. 

3. Die zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1
„Am Steineberg“ in zwei Teilbereichen i. d. F. v. 4. Dezember
2017 im Rahmen der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der eingeschränkten erneuten Betei-
ligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs.
3 BauGB vorgebrachten Anregungen, Einwendungen und Hin-
weise wurden zur Kenntnis genommen und geprüft. Die Ergebnis-
se der Auswertung des Beteiligungsverfahrens gemäß Anlage 2
werden zur Kenntnis genommen und gebilligt.

4. Im Ergebnis der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit und der
eingeschränkten erneuten Beteiligung der Behörden und der son-
stigen Träger öffentlicher Belange ergab sich kein Änderungsbe-
darf (siehe Anlage 2). Geringfügige sonstige Änderungen oder
Ergänzungen der Begründung ergaben sich im Rahmen der Fort-
schreibung der Bebauungsplanunterlagen.
Im Nachgang der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit und
der eingeschränkten erneuten Beteiligung der Behörden und der
sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich die Planungszie-
le für den Teilbereich 2 erneut geändert. Der Bebauungsplan wur-
de in der Folge überarbeitet.

5. Die zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1
„Am Steineberg“ in zwei Teilbereichen i. d. F. v. 6. April 2018
im Rahmen der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §
3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB und der einge-
schränkten erneuten Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2
BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB vorgebrachten Anregungen,
Einwendungen und Hinweise wurden zur Kenntnis genommen
und geprüft. Die Ergebnisse der Auswertung des Beteiligungsver-
fahrens gemäß Anlage 3 werden zur Kenntnis genommen und ge-
billigt.

6. Im Ergebnis der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der
eingeschränkten erneuten Beteiligung der Behörden und der son-
stigen Träger öffentlicher Belange ergab sich kein Änderungsbe-
darf (siehe Anlage 3). Geringfügige sonstige Änderungen oder
Ergänzungen der Begründung ergaben sich im Rahmen der Fort-
schreibung der Bebauungsplanunterlagen. 

7. Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1 „Am Steineberg“
in zwei Teilbereichen i. d. F. v. 18. Mai 2018 wird gemäß § 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1 „ Am Steineberg“ in
zwei Teilbereichen besteht aus der Planzeichnung mit den zeich-
nerischen und textlichen Festsetzungen (siehe Anlage 4) sowie
der Begründung (siehe Anlage 5 mit Anhang A, Anhang B und
Anhang C).
Die Begründung wird gebilligt. 

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.                     

Abstimmungsergebnis:
13 Jastimmen 1 Neinstimme 3 Enthaltungen  
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TOP 11
Widmungsverfügung Gertrud-Feiertag-Weg

BV-2018/480

Es besteht kein Diskussionsbedarf.
Beschluss-Nr.: 18-07-50
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt die
in der Anlage beigefügte Widmungsverfügung. 

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.          

Abstimmungsergebnis:
17 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  

TOP 12
Beschlussfassung zur Nachbewilligung von Haushaltsmitteln für

Baumkontrollen an Straßenbäumen
BV-2018/474

Frau Ladner fragt an, in welchen Ortsteilen der Gemeinde
Schwielow see die Baumkontrollen durchgeführt werden. Frau Murin
informiert, dass in allen drei Ortsteilen die Baumkontrollen durchge-
führt werden.
Frau Dr. Berlin bittet um Information, wer der Baumsachverständige
sein wird. Frau Murin informiert, dass die Hilfe eines unabhängigen
Sachverständigen aus Potsdam in Anspruch genommen werden wird.

Beschluss-Nr.: 18-07-51
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt für
die Durchführung von Baumkontrollen an Straßenbäumen in der Ge-
meinde Schwielowsee 7.500 EUR zur Ausgabe im Konto
5511.543124 für das Haushaltsjahr 2018 nachzubewilligen.

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.           

Abstimmungsergebnis:
17 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  

TOP 13
Beschlussfassung zur Nachbewilligung von Haushaltsmitteln 

für die Feuerwehrkleidung
BV-2018/484

Es besteht kein Diskussionsbedarf.

Beschluss-Nr.: 18-07-52
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt, die
Nachbewilligung von finanziellen Mitteln im Haushalt 2018 in Höhe
von 13.000 EUR für die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr
Schwielowsee. 

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.          

Abstimmungsergebnis:
17 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  

TOP 14
Beschlussfassung zur Nachbewilligung von HH-Mitteln für die

Containeranlage VHG und Kita (Ausstattung, Erschließung und
Baunebenkosten) im OT Geltow/OT Caputh

BV-2018/487

Herr Büchner verweist auf die Tischvorlage und bittet um entspre-
chende Zusortierung.

Frau Fahry-Seelig fragt an, warum die Beschreibung der Beschluss -
vorlage den OT Caputh nicht beinhaltet. Es erfolgt eine Diskussion
zur Thematik.
Im Ergebnis bittet Herr Büchner um Abstimmung zur Erweiterung der
Beschlussvorlagenbezeichnung mit „…/OT Caputh“
Abstimmungsergebnis:
17 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen

Die Gemeindevertreter diskutieren zur Thematik wie folgt:
- Kostenrahmen im Haushalt
- Maßnahmenumsetzung
- Kostenübersicht bei Haushaltserstellung nicht vollständig
- Höhere Kosten möglich, zur Zeit liegen fast nur Schätzkosten vor
- Baukosten sind sehr stark gestiegen / Baufirmen haben volle Auf-

tragsbücher
- Beteiligung an Submission ist sehr gering, sogar bis hin zu keiner

Beteiligung
- Inventaraufstellung für die Kitakinder im Haus IV / Erläuterungen

Frau Wubschal / nur ein Laptop – Medienschrank im Haus IV –
Spielzeug aus dem Haupthaus der Kita Caputh → wenig Neuan-
schaffung

Herr Lietz erklärt, dass die Gesamtkosten bereits eine viertel Million
über dem veranschlagten Budget liegen. Hier ist bereits jetzt ein
großes Problem zu beachten. Zukünftig sollte eine Kostendeckelung
beachtet werden bzw. sorgfältiger vorgearbeitet werden.

Beschluss-Nr.: 18-07-53
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt,
1.  die Nachbewilligung von Haushaltsmitteln Konto 2112.522200 in

Höhe von 17.800 EUR für Mobiliar
2. die Nachbewilligung von Haushaltsmitteln Konto 2112 2018-11

als Kostenrahmen für die Errichtung und Erschließung der Con-
taineranlage in einem Gesamtrahmen von 172.000 €,

3. die Nachbewilligung von Haushaltsmitteln Konto 3653 4642
9351 als Kostenrahmen für die Anschaffung von Ausstattungsge-
genständen für die Kita Geltow in Höhe von 25.000 € ,

4. die Nachbewilligung von Haushaltsmitteln Konto 2114 2113 9350
für die Ausstattung Haus IV Küche in Höhe von  20.500 EUR,

5. die Nachbewilligung von Haushaltsmitteln Konto 3651 4640
9350 für die Ausstattung der Kita Caputh und DG Haus IV in
Höhe von  8.000 EUR ,

6. die Nachbewilligung von Haushaltsmitteln Konto 3651 522200
für die Ausstattung Kita Caputh und DG Haus IV in Höhe von
26.000 EUR.

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.                             

Abstimmungsergebnis:
17 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  
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TOP 15
Beschlussfassung 

1. zum Liefervertrag Kinderspeisung in der Grundschule 
„Albert Einstein“ (Haus IV) 

2. zum Servicevertrag -GDS Gastronomische Dienstleistung-
und Service GmbH zur Essenversorgung Haus IV

3. und Nachbewilligung von Haushaltsmitteln für die 
Kosten des Liefervertrages und des Servicevertrages 

für das Haushaltsjahr 2018
BV-2018/491

Es besteht kein Diskussionsbedarf.

Beschluss-Nr.: 18-07-54
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt,
1. den Liefervertrag zur Kinderspeisung in der Grundschule „Albert

Einstein“ Haus IV beginnend ab 01.08.2018
2. den Servicevertrag – GDS Gastronomische Dienstleistung- und

Service GmbH zur Essenversorgung Haus IV beginnend ab
01.08.2018

3. die Nachbewilligung von außerplanmäßigen Ausgaben für das
Haushaltsjahr 2018 zur Sicherung der Essenversorgung im Haus
IV der VHG Caputh für den Kita-und Schulbereich
Konto  3651/2114 in Höhe von gesamt 19.100,00 EUR.

Bemerkung:
Es waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung gemäß
§ 22 BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.              

Abstimmungsergebnis:
16 Jastimmen 0 Neinstimmen 1 Enthaltung  

TOP 16
Beschlussfassung zum Antrag des WSC Caputh „Preussen“ e.V.

zur Gewährung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns
BV-2018/490

Bemerkung:

Herr Hüller verlässt den Sitzungstisch und nimmt an der Beratung

und der Abstimmung des TOP 16 gemäß § 22 BbgKVerf nicht teil.

Es besteht kein Diskussionsbedarf.

Beschluss-Nr.: 18-07-55
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt, ei-
nem „Vorgezogenen Maßnahmenbeginn „ für den Kauf eines neuen
Clubbootes ohne Anerkennung einer Förderfähigkeit und Zahlung ei-
nes Zuschusses der Gemeinde für satzungsgemäße Zwecke für den
WSC Caputh „Preussen“e.V. zuzustimmen.

Bemerkung:
Es war ein Mitglied der Gemeindevertretung gemäß § 22 BbgKVerf
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.       

Abstimmungsergebnis:
16 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen  

TOP 17
Diskussion zum Umgang mit den Bürgerinitiativen und den Bür-
gerinitiativen mit der Gemeindevertretung und der Verwaltung

Bemerkung:

Herr Hüller nimmt seinen Platz am Sitzungstisch wieder ein und an

der Beratung sowie Abstimmung ab TOP 17 teil.

Frau Dr. Berlin erläutert kurz ihr Anliegen zur Einbringung eines zu-
sätzlichen Tagesordnungspunktes und verliest nachfolgenden Stand-
punkt, der zu Protokoll gegeben wird.

Herr Büchner erklärt wie folgt:
Er schätzt Bürgerinitiativen und wird diesen auch jederzeit eine Dis-
kussionsplattform in der Sitzung der Gemeindevertretung einräumen.
Es ist wichtig Entscheidungen zu treffen, die die Gemeinde als Ge-
samtes voranbringen sowie eine gesunde Abwägung zwischen pro
und contra zu erreichen. Voraussetzung ist ein vernünftiger und re-
spektvoller Umgang miteinander.
Frau Ladner erklärt wie folgt:
Die Gemeindevertreter müssen, genauso wie die Bürgerinitiativen ei-
nen respektvollen/umsichtigeren Umgang miteinander pflegen. Die
Bereitschaft der Bürgerinitiativen mitzuarbeiten / mit Fachwissen hel-
fen zu wollen ist ein hohes Gut, dass geschätzt und genutzt werden
muss. 

Herr Hüller erklärt wie folgt:
Dass er die Einwohnerfragestunde der letzten Sitzung der Gemeinde-
vertretung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt hat. Es ist
ungünstig, wenn Anliegen erst kurz vor einer Sitzung bzw. während
einer Sitzung eingebracht werden. Die Reaktionszeit zur Beantwor-
tung durch die Verwaltung bzw. der Gemeindevertreter ist meistens
nicht ausreichend. Er bittet jeden Bürger sich rechtzeitig in den vorge-
lagerten Gremien zu informieren und sich mit Anfragen einzubringen,
um eine konstruktive Zusammenarbeit zu fördern. Den Bürgern ist
sehr oft nicht bekannt, mit welchen Vorgängen sich in der Verwaltung
beschäftigt wird. Er bitte um gegenseitigen Respekt.
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Herr Buschke erklärt wie folgt:
Er bittet Anliegen rechtzeitig vor Sitzungen an die Gemeindevertreter
bzw. die Verwaltung einzubringen, so dass in der Sitzung die Thema-
tik mit Sachkenntnis diskutiert werden kann.

Frau Stoof erklärt wie folgt:
Es muss eine Sensibilisierung der Gemeindevertreter sowie der Bür-
gerinitiativen erfolgen, so dass die Anliegen der Bürgerinitiativen in
das Große und Ganze Ziel „Weiterentwicklung der Gemeinde
Schwielowsee“ eingebracht werden können. Der Umgangston muss
auf beiden Seiten respektvoller werden. Sie schätzt Bürgerinitiativen,
die sich regelmäßig einbringen.

Herr Schiffmann erklärt wie folgt:
Er erinnert daran, dass jeder Abgeordnete freiwillig die Arbeit macht
und sich allumfassend mit den einzelnen Themen frühzeitig beschäf-
tigen muss, um aussagefähig zu sein. Er bittet weiterhin um eine sach-
betonte Zusammenarbeit.

Herr Grunow erklärt wie folgt:
Er appelliert daran, dass die Arbeit jedes Gemeindevertreters Respekt
verdient. Zukünftig muss weiterhin ein fairer Umgang untereinander
erfolgen. 

Frau Dr. Berlin möchte den Antrag stellen, dass die Verwaltung im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit einen Leitfaden für die Bürger er-
stellt, wie kann ich am besten mit der Verwaltung bzw. den Gemein-
devertretern zusammenarbeiten.
Herr Büchner erklärt, dass die Bürgerinnen und Bürger mündig sind
und kein neues Regelwerk aus der Verwaltung bräuchten. Er sieht die
letzte Sitzung der Gemeindevertretung nicht als Anlass zur Besorgnis.
Grundsätzlich gibt es allumfassende Literatur und insbesondere im
Internet kann alles nachgelesen werden.

Herr Ellguth erklärt, dass sich die Kommunikation zwischen den Ge-
meindevertretern und den Bürgerinnen und Bürgern auf kurzem Wege
verbessern muss. Für ihn stellt die letzte Sitzung der Gemeindevertre-
tung kein Problem dar, sondern ist Anlass, zur Diskussion im Umgang
miteinander. Teilweise war der Umgang einiger anwesender Bürger
nicht angemessen.

Frau Fahry-Seelig stimmt dem Anliegen von Frau Dr. Berlin zu.

Frau Dr. Berlin erklärt, dass sie sich mit der Erarbeitung eines Leitfa-
dens bis zur nächsten Sitzung beschäftigen wird und evtl. diesen mit
einem Antrag zur Diskussion einbringen werde.

Herr Hüller stellt den Antrag zur Geschäftsordnung auf Beendigung
der Diskussion.
Die Diskussion wird nach umfangreicher Debatte beendet.

TOP 17.1
Anfragen

Es gibt keine weiteren Anfragen.

Die anwesenden Gäste werden verabschiedet.

Der öffentliche Sitzungsteil endet um 20:54 Uhr.

Kurze Pause

Der nichtöffentliche Sitzungsteil beginnt um 21:03 Uhr.

Nichtöffentlicher Teil

…

Ende der Sitzung: 21:07 Uhr

gez.: Herr Büchner gez.: Frau Reichau
Vorsitzender Protokoll
der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schwielowsee

Hinweis:

Das vorstehende Protokoll wird vor der Bestätigung durch die Ge-

meindevertretung veröffentlicht und ist somit erst nach der nächsten

Gemeindevertretersitzung rechtswirksam
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Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Schwielowsee

Am 30. September 2018 findet die 

Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen
Bürgermeisters der Gemeinde Schwielowsee 

statt.

In diesem Zusammenhang darf das Einwohnermeldeamt (Bürgerser-
vice) entsprechend § 50 des Bundesmeldegesetz (BMG) an Parteien,
politischen Vereinigungen, Wählergruppen, Listenvereinigungen und
anderen Trägern von Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl voran-

gehenden Monaten zum Zwecke der Wahlwerbung Auskünfte über
Familiennamen, Vornamen, akademischen Grad und die gegenwärti-
ge Anschrift von wahlberechtigten Personen zu erteilen.
Die Bürger haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu wider-
sprechen. Der Widerspruch ist unverzüglich schriftlich direkt beim
Bürgerservice oder per Post einzureichen. Vordrucke sind beim Bür-
gerservice oder auf der Homepage der Gemeinde Schwielowsee –
www.schwielowsee.de/rathaus-menue/wahlen.html - erhältlich. 
Der Widerspruch kann auch formlos eingelegt werden.
Achtung: Bereits im Melderegister gespeicherte Widersprüche behal-
ten bis auf Widerruf ihre Gültigkeit.

gez. K. Hoppe
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee 

  WAntrUESPSp_Blanko- HSH  

Hinweise zum Widerspruchsrecht 

Die Meldebehörde ist bei der Anmeldung einer Person nach den Vorschriften des 
Bundesmeldegesetzes (BMG) verpflichtet, auf die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne 
Datenübermittlungen der Meldebehörde erheben zu können, hinzuweisen. Sofern Sie Widerspruch 
erheben, gilt dieser jeweils bis zum Widerruf. 

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 

Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung  gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in 
Verbindung mit (i.V.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. 

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG 
widersprechen. 

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 

Sie können der Datenübermittlung  gemäß  § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 1 BMG 
widersprechen. 

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 2 BMG 
widersprechen. 

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 3 BMG 
widersprechen. 

Erklärung der meldepflichtigen Person: 

  A 
   
  B 
   
  C 
   
  D - nur Ehejubiläen 
  D - nur Altersjubiläen 
   
  E 

 
 

 
Datum, Unterschrift der meldepflichtigen Person oder 
einer Person mit Betreuungsvollmacht  
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Einladung
zur Sitzung des Ortsbeirates Caputh 

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am

Mittwoch, den 22.08.2018, 19:00 Uhr, 
in das Hotel „Märkisches Gildehaus“ Tagungs- und

Congresshotel des Handwerks GmbH, Tagungsgebäude
CI/CII, im OT Caputh, Schwielowseestraße 58

recht herzlich ein. 
Die Tagesordnung der Sitzung wird im Bekanntmachungskasten, OT
Caputh, Straße der Einheit 3, 14548 Schwielowsee, öffentlich
bekannt gemacht.

gez. K. Grunow
Ortsvorsteher

Bekanntmachung der Gemeinde
Schwielowsee über das In-Kraft-
Treten der Entwicklungssatzung

im OT Ferch

Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses der Ent-
wicklungsatzung „Heideberg“ gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB,
OT Ferch der Gemeinde Schwielowsee

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee hat am 4. Juli
2018 in öffentlicher Sitzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB i. V. m.
§ 28 Abs. 2 Ziffer 9 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf -  i. d. F. vom 18. Dezember 2007 zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. Juni 2018) die Entwicklungssatzung „Hei-
deberg“ als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr. 18-07-47). 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand des Ortsteils Ferch und hat
eine Größe von 3,1 ha. Der räumliche Geltungsbereich umfasst die
Flurstücke 221/6, 223, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6,
228/1, 228/2, 229/2, 229/5, 230/1, 248/1, 248/2, 425, 460, 461, 500,
501, 505, 506, 507, 508, 526, 527, 865, 866, 867, 892, 893, 894, 914,
915, 916, 917, 918, 919, sowie Teile der Flurstücke 221/7, 222 und
233 der Flur 8 der Gemarkung Ferch und ist im beigefügten Karten-
ausschnitt dargestellt.

Die Entwicklungssatzung „Heideberg“ gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2
BauGB der Gemeinde Schwielowsee wird hiermit bekannt gemacht.
Die Satzung tritt am Tage nach der ortsüblichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Die Entwicklungssatzung „Heideberg“ einschließlich der Begrün-
dung i. d. F. vom 22. Mai 2018 kann ab dem Tag dieser Bekanntma-
chung in den Räumen der Gemeindeverwaltung Schwielowsee, Fach-
bereich Bauen, Ordnung und Sicherheit, Potsdamer Platz 9 in 14548
Schwielowsee während folgender, üblicher Dienstzeiten

Montag 9.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 

eingesehen werden, sowie nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung auch außerhalb dieser Zeiten. Auf Verlangen wird über den In-
halt Auskunft gegeben.

Zudem ist die Entwicklungssatzung „Heideberg“ einschließlich der
Begründung im Internet unter folgendem Link:
www.schwielowsee.de abrufbar.

Unter der Web-Adresse bpl.brandenburg.de und bauleitplanung.bran-
denburg.de erfolgt eine Weiterleitung zur Homepage der Gemeinde
Schwielowsee für Informationen zur Bauleitplanung.

Hinweis gemäß § 44 BauGB: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4
BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsan-
sprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Hinweis gemäß § 215 BauGB: 

Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Ent-
wicklungssatzung und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs.
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorstehen-

Einladung
zur Sitzung des Ortsbeirates Ferch

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am

Dienstag, den 21.08.2018, 19:00 Uhr, 
in den Sitzungssaal, Erdgeschoss, OT Ferch, Potsdamer Platz 9, 

14548 Schwielowsee,
recht herzlich ein. 

Die Tagesordnung der Sitzung wird im Bekanntmachungskasten, OT
Ferch, Beelitzer Straße (neben dem Kossätenhaus), 14548 Schwielow-
see, öffentlich bekannt gemacht.

gez. R. Büchner
Ortsvorsteher

Einladung
zur Sitzung des Ortsbeirates Geltow

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am

Montag, den 20.08.2018, 19:00 Uhr, 
in das Vereinshaus, Sitzungsraum 1.OG, Am Wasser 2-4,

14548 Schwielowsee

recht herzlich ein. 
Die Tagesordnung der Sitzung wird in den Bekanntmachungskästen,
OT Geltow, Caputher Chaussee 3 und GT Wildpark-West, Marktplatz,
14548 Schwielowsee, öffentlich bekannt gemacht.

gez. Dr. H. Ofcsarik
Ortsvorsteher
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Plangebiet

den Entwicklungssatzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
Schwielowsee unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Schwielowsee, den 24.07.2018

gez. K. Hoppe 

Bürgermeisterin
der Gemeinde Schwielowsee 

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit ordne ich als Bürgermeisterin entsprechend § 3 Abs. 3 Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung
mit § 2 Abs. 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den

Gemeinden, Ämtern und Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung
– BekanntmV) an, die Entwicklungssatzung „Heideberg“ als Satzung
bekannt zu geben.

Hierzu wird der Beschluss über die Entwicklungssatzung „Hei-
deberg“ im Amtsblatt Nr. 07, Jahrgang 15 der Gemeinde Schwielow-
see am 25.07.2018 veröffentlicht.

Die Entwicklungssatzung einschließlich der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB liegt nach der
Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses dauerhaft während der
Dienststunden im Fachbereich Bauen Ordnung und Sicherheit der Ge-
meinde Schwielowsee OT Ferch, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielow -
see aus.

Schwielowsee, den 24.07.2018

gez. K. Hoppe
Bürgermeisterin
der Gemeinde Schwielowsee
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Bekanntmachung der Gemeinde
Schwielowsee über das In-Kraft-

Treten der Änderung des
Bebauungsplans Nr. 3/1 
„Am Steineberg“ in zwei

Teilbereichen, OT Caputh

Bekanntmachung zum Satzungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee hat am 4. Juli
2018 in öffentlicher Sitzung die Änderung des Bebauungsplans Nr.
3/1 „Am Steineberg“ in zwei Teilbereichen in der Fassung vom 18.
Mai 2018 als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr. 18-07-49). 

Die Begründung wurde gebilligt.

Der am 26. Juni 1996 festgesetzte Bebauungsplan Nr. 3/1 „Am Stei-
neberg“ wurde in zwei Teilbereichen geändert. Die Änderungsberei-
che umfassen folgende Flurstücke der Flure 5 bzw. 14 in der Gemar-
kung Caputh ganz oder teilweise:

Teilbereich 1 : Flurstück 111/26 der Flur 14 

Teilbereich 2: Flurstücke 140/2, 140/3, 140/5, 141/1, 141/2, 143/1,
143/2 (teilw.), 143/3, 143/7, 144/4, 144/6 (teilw.), 144/7, 144/8
(teilw.), 144/9, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 351, 352, 354, 356, 398
(teilw.) und 399 (teilw.) der Flur 5 sowie 111/23, 111/24, und
111/27(teilw.) der Flur 14.

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans Nr.
3/1 „Am Steineberg“ ist im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1 „Am Stei-
neberg“ in zwei Teilbereichen wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
öffentlich bekannt gemacht. 

Die Änderung des Bebauungsplans tritt mit dieser Bekanntmachung
gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 

Der Bebauungsplan mit Begründung kann dauerhaft in der Gemein-
deverwaltung Schwielowsee während der üblichen Dienststunden
von jedermann eingesehen werden 

Ort: Bauverwaltung der Gemeinde Schwielowsee, OT Ferch,
Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee

Zeit: Montag 9.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 

sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch außerhalb die-
ser Zeiten. 

Über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden. 

Die Planunterlagen werden im Internet unter www.schwielowsee.de

veröffentlicht.

Unter den Web-Adressen blp.brandenburg.de und bauleitplanung.bran

denburg.de erfolgt eine Weiterleitung zur Homepage der Gemeinde
Schwielowsee für Informationen zur Bauleitplanung.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4
BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsan-
sprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB: 

Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorstehenden
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Schwielowsee
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Schwielowsee, den 24. Juli 2018 

gez. K. Hoppe
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit ordne ich als Bürgermeisterin entsprechend § 3 Abs. 3 Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung
mit § 2 Abs. 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den
Gemeinden, Ämtern und Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung
– BekanntmV) an, die Änderung des Bebauungsplans Nr. 3/1 „Am
Steineberg“ in zwei Teilbereichen als Satzung bekannt zu geben.

Hierzu wird der Beschluss über die Änderung des Bebauungsplans Nr.
3/1 „Am Steineberg“ in zwei Teilbereichen im Amtsblatt Nr. 07, Jahr-
gang 15 der Gemeinde Schwielowsee am 25.07.2018 veröffentlicht.

Die Änderung des Bebauungsplans einschließlich der Begründung
und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB liegt
nach der Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses dauerhaft wäh -
rend der Dienststunden im Fachbereich Bauen Ordnung und Sicher-
heit der Gemeinde Schwielowsee OT Ferch, Potsdamer Platz 9,
14548 Schwielowsee aus.

Schwielowsee, den 24. Juli 2018

gez. K. Hoppe
Bürgermeisterin
der Gemeinde Schwielowsee
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Widmungsverfügung
Gemäß § 6 Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358),
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr.
32]), wird die Straße im Ortsteil Caputh der Gemeinde Schwielowsee ent-
sprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.2000 zum
§ 48 Abs. 4 BbgStrG, im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 6 des Bran-
denburgischen Straßengesetzes für den öffentlichen Verkehr gewidmet.

Der Name der Straße lautet „Gertrud-Feiertag-Weg“

Die Widmung erstreckt sich auf die Flurstücke der Gemarkung Caputh,

Flur Flurstück Bemerkung
7 101, 186, 188 Die Widmung bezieht sich jeweils auf das ge -

sam te Flurstück. 
7 121 Die Widmung bezieht sich auf die mit den

Buchstaben A-B-C-D-E-F-G-A gekennzeich-
nete Teilfläche dieses Flurstücks in dem als
Anlage beigefügten Flurkartenauszug. 

Die Karten, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist,
ist Bestandteil der Widmungsverfügung (Anlage 1).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
der Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, Potsdamer Platz 9,
14548 Schwielowsee, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Schwielowsee, den 05.07.2018

gez.: K. Hoppe
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee
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Information über Bauarbeiten und
Straßensperrungen in der
Gemeinde Schwielowsee, 

das betrifft:

Zeitweise Vollsperrung der „Weinbergstraße“ 
- in Höhe der Haus-Nr. 10 
- betrifft die komplette Stichstraße zur Havel bzw. Caputher Ge-

münde
- Zeitraum: 06.08.2018 bis 17.08.2018

Zeitweise Vollsperrung im  „Spitzbubenweg“ 
- in Höhe der Haus-Nr. 48
- die Umleitung erfolgt über den „Schmerberger Weg“
- Einbahnstraßen-Regelung im „Spitzbubenweg“ ist in 

diesem Zeitraum  aufgehoben 
- Zeitraum: 30.07.2018 bis 17.08.2018

Alther Pumpen GmbH
Am Helmshäger Berg 6a
17489 Greifswald
Tel. 03834 – 57560
Fax 03834 – 575626
info@alther-pumpen.de

Ende des Amtsblattes

IMPRESSUM AMTSBLATT: 

Herausgeber und Verleger ist die Gemeinde Schwielowsee, Die
Bürgermeisterin, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee, Tel:
033209 – 769 0. Das Amtsblatt der Gemeinde Schwielowsee

erscheint monatlich und liegt an nachfolgend benannten Auslage-
stellen zur Mitnahme bereit:

OT Caputh: Bürgerhaus Caputh / REWE Markt, 
OT Geltow: Bürgerbüro, OT Ferch: Rathaus 

Das Amtsblatt ist zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde
unter www.schwielowsee.de veröffentlicht.

Druckerei: Gieselmann Medienhaus GmbH, Arthur-Scheunert-
Allee 2, 14558 Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke) 


